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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.2008

Rechtssatz

Der EGMR hat in seinen Entscheidungen vom 10. Mai 2007, Nr. 7.401/04 (Hofbauer/Österreich 2) und vom 3. Mai 2007,

Nr. 17.912 (Bösch/Österreich) unter Hinweis auf seine frühere Rechtsprechung dargelegt, dass der Beschwerdeführer

grundsätzlich ein Recht auf eine mündliche Verhandlung vor einem Tribunal hat, außer es lägen außergewöhnliche

Umstände vor, die eine Ausnahme davon rechtfertigen. Der EuGH hat das Vorliegen solcher außergewöhnlicher

Umstände angenommen, wenn das Verfahren ausschließlich rechtliche Fragen betri>t. Der entscheidungswesentliche

Sachverhalt ist hier geklärt. Die Entscheidung konnte daher im Sinne des § 39 Abs. 2 Z. 6 VwGG in nichtö>entlicher

Sitzung getroffen werden.

Im RIS seit

27.03.2008

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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